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Die aktuellen Theorien der Heil- und Son-
derpädagogik können in systematischer 
Hinsicht zweifach bestimmt werden, einer-
seits durch die verschiedenen Ebenen der 
wissenschaftlichen Theoriebildung, ande-
rerseits mittels Zuordnung zu geistes- und 
sozialwissenschaftlichen Theorieansätzen. 
In diese Theoriestrukturen lässt sich auch 
die anthroposophische Heilpädagogik hi-
neinstellen. 

Die verschiedenen Ebenen 
der wissenschaftlichen Theoriebildung

Die Ebenen der erziehungswissen-
schaftlichen Theoriebildung

Ausgehend von Rudolf Lochner, der schon 
1927 eine erste Differenzierung der päd-
agogischen Wissenschaft vorgelegt hat, 
werden heute drei Ebenen der Theoriebil-
dung unterschieden (vgl. Buchka 2003a, 
S. 181f.):

Erziehungskunst als erste Ebene der The-
oriebildung 
Auf dieser Stufe wird Wissen über Erzie-
hung durch die täglichen Erfahrungen mit 
der Erziehungsrealität, auch Erziehungs-
praxis oder Erziehungswirklichkeit genannt, 
gesammelt und als Erfahrungswissen prak-
tisch umgesetzt. Benner ordnet dieser 
Ebene die «Theorie der Erziehung» zu, als 
«Theorie der erzieherischen Erfahrungen 
und der Gestaltung pädagogischer Situa-
tion» (1991, S. 18). 

Erziehungslehre als zweite Ebene der 
Theoriebildung
Auf dieser Ebene werden Erfahrungen über 
Erziehung nicht nur gesammelt, sondern 
auch miteinander verglichen und über an-
gemessene und ethisch verantwortbare 
Ziele, Methoden und Mittel refl ektiert. Die 
Ergebnisse dieser Erziehungsanalyse wer-
den als vorwissenschaftliche Basis für pä-
dagogische Konzepte und Pläne verwendet 
(vgl. Brezinka 1977, S. 259f.). Diese zweite 
Ebene ist für Benner die «Theorie der Bil-
dung», die die «Theorie der Aufgaben und 
Sinnbestimmung der Erziehung» (1991, S. 
18) enthält.

Erziehungswissenschaft als dritte Ebene wissenschaft als dritte Ebene wissenschaft
der Theoriebildung 
Die erziehungswissenschaftliche Theo-
riebildung untersucht auf dieser Ebene 
die Erscheinungen und Tatsachen der 
Erziehung auf ihre Ursachen hin und 
systematisiert die Ergebnisse hinsichtlich 
des «Sollens», z.B. auf normative Wertent-
scheidungen hin, und des «Seins», bezogen 
auf sozial- und geisteswissenschaftliche 
Tatsachenbeschreibungen. Sie setzt sich als 
Erziehungstheorie wissenschaftlich mit ih-
rem Gegenstand auseinander. Brezinka (vgl. 
1977, S. 36) sieht auf dieser Stufe auch die 
Metatheorie der Erziehung angesiedelt, da 
sie den Theorien der Erziehung nachfolgt. 
Diese dritte Ebene bezeichnet Benner als 
«Theorie der Pädagogik (Erziehungsphilo-
sophie)», die die «Analyse der Bedingungen 
der Möglichkeiten einer praktischen Wis-
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senschaft von der und für die Erziehung» 
(1991, S. 18) zum Ziel hat. 

Die Ebenen der heil- und 
sonderpädagogischen Theoriebildung

In der heil- und sonderpädagogischen The-
oriebildung werden ebenfalls die Ebenen 
der Erziehungswissenschaft verwendet. In 
Anlehnung an Brezinka (1977) beschreibt 
Bleidick (vgl. 1984, S. 388) drei Theoriee-
benen. Die Erziehungswirklichkeit der pä-
dagogischen Förderung von Menschen mit 
Behinderung als Praxis und als Refl exion 
der pädagogischen Rolle. Die nächsthö-
here Ebene ist die Technologie ihrer Erzie-
hung als Didaktik und Curriculumtheorie. 
Die höchste Ebene ist die der Theorie der 
Erziehung von Menschen mit Behinderung. 
Wie Brezinka siedelt auch Bleidick auf die-
ser Ebene die Philosophie und die Wissen-
schaft der Erziehung von Menschen mit 
Behinderung an.

Kobi (1993, S. 111ff.; S. 121ff.) und Hae-
berlin (1985, S. 24) kennen nur zwei Ebenen. 
Die erste Ebene bezeichnen sie als Heilerzie-
hung, im Sinne einer Erziehungskunst oder 
«Theorie der erzieherischen Erfahrung und 
der Gestaltung der pädagogischen Situati-
on» (Benner 1991, S. 18), die zweite Ebene 
als Heilerziehungswissenschaft oder Heil-
pädagogik im Sinne einer Erziehungslehre 
bzw. «Theorie der Erziehung und Bildung» 
(Benner 1991, S. 18). 

Die Ebenen der anthroposophisch-
heilpädagogischen Theoriebildung 

Die anthroposophische Heilpädagogik 
kennt drei Ebenen der Theoriebildung. Auf 
der ersten Ebene steht die Erziehungspra-
xis mit seelenpfl egebedürftigen Kindern 
und Jugendlichen im Sinne Benners als 

Theorie der heilerzieherischen Erfahrungen 
und der Gestaltung der heilpädagogischen 
und therapeutischen Situation. Die zweite 
Ebene ist die anthroposophische Heiler-
ziehungslehre. Sie beinhaltet die heilpäd-
agogischen Pläne, vergleichbar mit denen 
der Waldorfpädagogik, die von Lenzen (zit. 
nach Gudjons 1999, S. 24f.; 2001, S. 23f.) 
auf die mittlere Systematikebene der Er-
ziehungswissenschaft gebracht werden. 
Zu dieser zweiten Ebene der Theoriebildung 
gibt es eine Fülle von Veröffentlichungen, 
als Monographien, als Beiträge in Sammel-
bänden und Aufsätzen in Fachzeitschriften 
(vgl. die Bibliographieübersicht von Grimm 
1993 sowie die online-Bibliographie der 
Konferenz für Heilpädagogik und Sozial-
therapie unter www.khsdornach.org). Die 
dritte Ebene der anthroposophisch-heil-
pädagogischen Theoriebildung setzt sich 
mit dem «Sein und Sollen» der heilerzie-
herischen Praxis auseinander sowie mit 
ihrem Gegenstand, unter Hinzuziehung 
spezieller Wissenschaftsmethoden, ins-
besondere der geisteswissenschaftlichen. 
Dazu sind einige Dissertationen (Windeck 
1984; Grimm 1995; Kaschubowski 1998) 
vorgelegt worden. Durch weitere Grund-
lagenforschungen muss diese dritte Ebene 
der Theoriebildung noch verbreitert wer-
den. Die Theorie der anthroposophischen 
Heilpädagogik kann dabei in ihrem philoso-
phischen Wertesystem an die Arbeiten von 
Rudolf Steiner anknüpfen zur «Philosophie 
der Freiheit» (1977), zur «Theosophie. Ein-
führung in übersinnliche Welterkenntnis 
und Menschenbestimmung» (1986a) und 
zur «Allgemeine Menschenkunde» (1986b) 
anschliessen und Übertragungen auf das 
Heilpädagogische vornehmen. Zu der sozi-
al- und geisteswissenschaftlichen Metho-
dologie fi ndet man bei Steiner Angaben in 
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den «Grundlagen einer Erkenntnistheorie 
der Goetheschen Weltanschauung» (1984) 
und in der Schrift «Wie erlangt man Er-
kenntnisse der höheren Welten» (1978). 

Die verschiedenen Erklärungsmodelle 
der wissenschaftlichen Theoriebildung

In der Erziehungswissenschaft, und ihrer 
Teildisziplin der Heil- und Sonderpädago-
gik, lässt sich die Theoriebildung nicht nur 
nach Ebenen unterscheiden, sondern auch 
durch Erklärungsmodelle unterschiedlicher 
Theoriereichweiten differenzieren. Diese 
Theorieansätze werden, wie in den Wis-
senschaften üblich, nach Objekt- und Me-
tatheorien eingeteilt. Da sie jeweils dem 
Erkenntnisstand eines Forschers oder einer 
wissenschaftlichen Theorieschule entspre-
chen, zeigen sie damit zugleich auch die 
Richtung ihres Forschens und Denkens an. 
Auf der Ebene der Objekttheorie werden 
sowohl der Forschungsgegenstand als auch 
seine handlungspraktische Auswirkung auf 
die Begriffsbestimmung bearbeitet, unab-
hängig von weiterführenden oder hinter-
fragenden Theorieerkenntnissen. Wird aber 
eben nach diesen Theorieerkenntnissen ge-
fragt, befi ndet man sich im Feld der Meta-
theorien. Sie haben nur mittelbar etwas mit 
dem Wissenschaftsgegenstand der Objekt-
theorien zu tun. 

Objekttheorien

Auf der Ebene der Objekttheorien wird 
vornehmlich der Forschungsgegenstand 
bearbeitet. Dabei spielen weiterführende 
oder hinterfragende Theorieinhalte keine 
wesentliche Rolle. Objekttheorien sind in 
diesem Sinne «inhaltliche Aussagen einer 
Wissenschaft über ihren Gegenstand» (En-

gelke 1999, S. 33). Sie werden nach Mate-
rial- und Formalobjekte unterschieden. Der 
Gegenstand einer Wissenschaftsdisziplin 
stellt immer nur einen kleinen Ausschnitt 
aus der gesamten Realität der Lebenswelt 
da, auf den sich die Forschergemeinschaft 
beschränken muss. Eine Wissenschaftsdiszi-
plin tritt umso geschlossener auf, je mehr 
Mitglieder ihrer Forschungsgemeinschaft 
sich auf einen solchen Ausschnitt einigen 
können. «Die Gegenstände, wie sie an sich 
sind, sowohl mit den wesentlichen als auch 
mit den zufälligen Bestimmungen, nennt 
man Materialobjekt. Der bestimmte Ge-
sichtspunkt – die Bestimmung oder Form 
–, unter dem eine Wissenschaft ihren Ge-
genstand betrachtet, heisst Formalobjekt» 
(S. 30). In der Pädagogik bzw. Heil- und 
Sonderpädagogik ist der Mensch Gegen-
stand der Wissenschaft (Materialobjekt). 
Die pädagogischen Wissenschaften unter-
scheiden sich jedoch dadurch, dass sie das 
Materialobjekt unter je eigenen Gesichts-
punkten erforschen und damit zu unter-
schiedlichen Formalobjekten kommen. Im 
Fall der Heil- und Sonderpädagogik wird 
der Mensch (Materialobjekt) unter dem 
Gesichtspunkt seiner Behinderungen und 
deren Auswirkungen auf die Umwelt und 
Gesellschaft erforscht. Weiterhin gehört zur 
Formalobjektforschung, wie den beteiligten 
Systemen (der behinderte Mensch, seine 
Angehörigen, sein soziales Umfeld und die 
Gesellschaft durch Massnahmen der Erzie-
hung, Bildung, Förderung und Therapie ge-
holfen werden kann, dass der Mensch mit 
Behinderung zur Selbstverwirklichung in 
sozialer Integration kommen kann. 

In Anlehnung an Dietrich (vgl. 1998, S. 
25) sind die wissenschaftlichen Aufgaben 
für die Objekttheorieforschung folgende:
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a) alle Fragen und Probleme zu analysieren 
und zu refl ektieren, die im Zusammenhang 
mit dem von ihr ausgewählten Gegen-
standsbereich und dem davon abgeleiteten 
praktischen Handlungsansatz auftreten, 
unter Einbeziehung aller verfügbarer Argu-
mente und Gegenargumente (analysierend-
refl exive und kritische Funktion);
b) geordnete Untersuchungen anzustellen, 
um Gegenstandsphänomene und prakti-
sche Handlungsansätze wissenschaftlich zu 
beobachten, zu beschreiben, zu ordnen, zu 
analysieren, sie in Beziehung zueinander zu 
setzen, um so zu einem rational gesicher-
ten Erklärungswissen zu kommen oder sie 
intuitiv wahrzunehmen, hermeneutisch 
zu deuten, um ihren Sinn zu erschliessen, 
Sinn- und Verstehensvergleiche anzustel-
len, um so zu gesichertem Verstehenswis-
sen zu gelangen; 
c) für eine Umsetzung ihrer Forschungser-
gebnisse in heilpädagogisches Handeln zu 
sorgen und Anregungen zu geben, sowohl 
für die Alltags-, als auch für die Ausbil-
dungspraxis. 

Metatheorien

Die Meta- oder Wissenschaftstheorie ist 
nach Blankertz (vgl. 1984, S. 630f.) ein 
doppeldeutiger Begriff, der instrumen-
tal oder refl exiv ist. Als instrumenteller 
Begriff richtet er sich auf methodologi-
schen Fragen zur Lösung forschungsprak-
tischer Aufgaben, die oft in Verbindung 
mit empirisch-analytischen Verfahren in 
den Sozialwissenschaften oder in herme-
neutisch-phänomenologischen Verstehen-
sprozessen in den Geisteswissenschaften 
auftreten. Als refl exiver Begriff wird eher 
gebraucht im Zusammenhang mit den 
implizierten Vor-Urteilen des Verfahrens, 
dem Selbstverständnis von Wissenschaft 

und des Sinnverstehens bezüglich der For-
schungsfrage und ihrer Beantwortung. Sie 
untersucht die Frage, nach welchen Hypo-
thesen und Methoden und unter welchen 
Bedingungen eine wissenschaftliche Theo-
rie entstanden ist, was das Ziel der Wissen-
schaft ist, welche Reichweiten die Aussagen 
haben, was für ein Erklärungsansatz ihr zu 
Grunde liegt. «Kurz, es geht um das grund-
legende ‹Paradigma› (also das Muster, die 
Grundform) des wissenschaftlichen Den-
kens und Forschens» (Gudjons 2001, S. 29) 
sowie um die sozial- oder geisteswissen-
schaftlichen Erklärungsansätze zur vorge-
legten Theorie. 

Müller (1991, S. 13) fasst die verschiede-
nen Arbeitsaufgaben der Metatheorie unter 
zwei Aspekten zusammen: Einerseits be-
schreibt die Metatheorie die Wissenschaft 
selbst, «deren Bedingungen und innere 
Strukturen (deskriptiver Aspekt) und ande-
rerseits schreibt sie vor, was deren Aufgabe 
ist, und welche Qualitäten sie aufzuweisen 
hat, um als Wissenschaft Anerkennung zu 
fi nden (präskriptiver Aspekt)».

Die heilpädagogischen 
Objekttheorien

Die Objekttheorien in der 
allgemeinen Heil- und Sonderpädagogik

In den heilpädagogischen Objekttheorien 
haben wir es mit zwei Formalobjekten der 
Objekttheorieforschung zu tun. Das eine 
Formalobjekt ist der Gegenstand der «Be-
hinderung des Menschen» unter der exis-
tenziellen Frage, «welche Auswirkungen 
hat das Behindert-sein eines Menschen für 
ihn selbst und für seine Umgebung?». Das 
andere Formalobjekt der Objekttheorie der 
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Heil- und Sonderpädagogik ist ihr Hand-
lungsansatz als erzieherische und thera-
peutische Hilfe für Kinder und Jugendliche 
(auch Erwachsene) in ihren erschwerten 
Sozial- und Beziehungssituationen (vgl. 
Haeberlin 1996, S.171). Beide Forschungs-
gegenstände wollen wir, mit Blick auf die 
Objekttheorien der allgemeinen Heil- und 
Sonderpädagogik, dargelegt an Ausfüh-
rungen bedeutender deutschsprachiger 
Fachwissenschaftler, in gebotener Kürze 
darstellen. 

Die Gegenstandsbestimmungen der aktuel-
len Heil- und Sonderpädagogik
Die Gegenstandsbestimmungen der an-
gesprochenen Fachwissenschaftler sind 
entweder ein- oder mehrdimensional aus-
gelegt.

a) Mehrdimensionale Behinderungsbegriffe
Beispielhaft für diese Gegenstandsbe-

stimmung steht Bach (1999). Er ordnet  Be-
hinderungen, Störungen und Gefährdungen 
unter den Oberbegriff der Beeinträchtigun-
gen. Sie beziehen sich auf die Grundkom-
ponenten individueller (mit somatischen, 
emotionalen und kognitiven Schäden), 
materieller, sozialer und kultureller Beein-
trächtigungen sowie auf die Belastungen 
durch Umfeldanforderungen. So gesehen 
sind für Bach die Beeinträchtigungen «Ba-
lancemängel der genannten Grundkom-
ponenten einschliesslich ihrer negativen 
Abweichungen» (S. 33). Beeinträchtigungen 
unterscheidet Bach nach Umfänglichkeit, 
Schwere und Zeitdauer. Sie treten in der 
Regel als Mehrfachbeeinträchtigungen auf. 
Beeinträchtigungen sind letztlich abhängig 
von gesellschaftlichen Einstellungen, Nor-
menvorstellungen und Hilfemotiven. 

Die Bedeutung des gesellschaftlichen An-
teils an der Auswirkung einer Behinderung 
auf den betroffenen Menschen hebt auch 
Kobi (vgl. 1993, S. 98f.) hervor. Er bringt die 
Mehrdimensionalität von Behinderung in 
seine Gegenstandsbestimmung von Heiler-
ziehung ein. Diese «hat die Aufgabe der Be-
ziehungsstiftung in Verhältnissen, in denen 
eine Person durch objektiv feststellbare Be-
hinderung auf der Objektebene, auf Grund 
normativer Ausgrenzungen auf der Norme-
bene und durch subjektive erlebte Isolation 
auf der Subjektebene in ihren intraperso-
nalen und interpersonellen Aneignungs-, 
Austausch- und Integrationsprozessen so 
beeinträchtigt und benachteiligt ist, dass 
sie in personal und sozial als wesentlich 
geltenden Bereichen und Zeitabschnitten 
aus dem gemeinsamen Daseinszusammen-
hang herauszufallen droht» (S. 113).

Gemeinsam ist diesen mehrdimensio-
nalen Behinderungsbegriffen, dass sie als 
Mitverursachungsgründe für eine Behinde-
rung individuelle Dispositionen, materielle, 
soziale, kulturelle und schulische Benach-
teiligungen sowie soziale Zuschreibungen 
und Stigmatisierungen angeben (vgl. auch 
Bleidick 1985, S. 268; Haeberlin 1996, S. 78; 
Speck 2003, S. 188-216).

b) Eindimensionale Behinderungsbegriffe
Trotz des Wissens um die Mehrdimen-
sionalität einer Behinderung versuchen 
einige Fachwissenschaftler ein beson-
deres Merkmal herauszustellen, dass, in 
Anbetracht, dass es sich um eine päd-
agogische Wissenschaft handelt, na-
türlich im (Heil-) Pädagogischen liegt. 

So arbeitet beispielsweise Bleidick als 
bestimmendes Merkmal seines Behinde-
rungsbegriffs die pädagogische Dimension 
heraus. Sie liegt in der «Behinderung als 
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intervenierende Variable des Erziehungs-
vorganges» (1984, S. 196). Neben diesem 
eindimensionalen pädagogischen Behinde-
rungsaspekt kommen für ihn auch solche 
Entstehungsursachen mehrdimensionaler 
Art in Betracht, die pädagogisch relevant 
sind, d.h. «sich als Behinderung des Erzie-
hungsgeschäftes erweisen und der beson-
deren Erziehung der von ihnen Betroffenen 
bedürfen» (S. 197). Damit ist für ihn Gegen-
stand seiner Pädagogik der Behinderten 
«der besondere Bildungsvorgang und der 
besondere Erziehungsprozess angesichts 
der durch Bildung herabgesetzten Bild-
samkeit und erschwerten Erziehbarkeit» (S. 
203).

Haeberlin bevorzugt ebenfalls einen ein-
dimensionalen Behinderungsbegriff, weil 
für ihn behinderte Menschen Personen sind, 
die «trotz der unterschiedlichen Symptome 
und Schädigungen in der Regel irgendwel-
cher sozialer Hilfen» (1985, S. 27) bedürfen. 
Eine Behinderung liegt für Haeberlin nur 
dann vor, wenn der Erziehungsprozess be-
hindert wird, d.h. «nicht das Individuum, 
sondern seine Erziehung ist behindert» (S. 
30).

Auch Speck erkennt zwar die Bedeutung 
der mehrdimensionalen Betrachtung des  
Behinderungsphänomens aus individual- 
und sozialtheoretischer Sicht an, schlägt 
aber vermittelnd einen neuen Theoriean-
satz vor, der die pädagogische Aufgabe 
und die pädagogischen Leitprinzipien di-
rekt zum Ausdruck bringt und der auf das 
gelingende Leben ausgerichtet ist, trotz der 
Behinderung (vgl. 2003, S. 245). In seiner 
Gegenstandsbestimmung steht nicht mehr 
die Behinderung, sondern der Mensch mit 
speziellen Erziehungserfordernissen im Mit-
telpunkt (vgl. S. 248).

Alle drei Gegenstandsbestimmungen 
stellen, unter Annahme mehrdimensionaler 
Behinderungsursachen, den pädagogi-
schen Aspekt in der Behinderung heraus, 
entweder als «intervenierende Variable der 
Erziehung» (Bleidick), als «Behinderung des 
Erziehungsprozesses» (Haeberlin) oder als 
«spezielle Erziehungs- und Bildungserfor-
dernisse» (Speck). Die genannten Fachwis-
senschaftler heben darüber hinaus einhellig 
hervor, dass Behinderungen durch ihre Re-
lativität gekennzeichnet sind, da sie «in un-
terschiedlichem Masse im unmittelbaren 
Lebensvollzug und in sozialer Hinsicht wirk-
sam werden» (Bleidick 1992, S. 19). Deshalb 
stellt sich für Haeberlin die Frage, ob es 
überhaupt sinnvoll sei, Behinderung zu 
defi nieren (1985, S. 27; 1996, S. 74ff.), weil 
es sich wegen der Relativität, «im strengen 
Sinne nicht um einen wissenschaftlichen 
Begriff» (1996, 70) handeln könne.

Die Handlungsansätze in der aktuellen 
Heil- und Sonderpädagogik
In den Handlungsansätzen ihrer Objekt-
theorien unterscheiden sich die Fachwis-
senschaftler der allgemeinen Heil- und 
Sonderpädagogik durch den Grad der Dif-
ferenziertheit ihrer Aussagen.

Haeberlin stellt seinen wertgeleiteten 
heilpädagogischen Handlungsansatz unter  
die Grundwerte der Gleichheit der Men-
schen und der Nächstenliebe (vgl. 1985, S. 
81). Alle handlungspraktischen Tätigkeiten 
sind an diesen Grundwerten zu messen. 
Weitere Ausführungen zu diesen Tätigkei-
ten macht Haeberlin aber nicht.

Auch Bleidick macht keine handlung-
spraktischen Aussagen. Er klärt nur den  
Theoriebegriff für seinen Handlungsansatz 
und schlägt als Begriff dafür «pragmatische 
Sozialhilfe» vor, weil sie die rechtliche Legi-
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timation enthält für alle Hilfen und Förder-
bedarfe von Menschen mit Behinderungen. 
Diese Verknüpfung von Behinderungsbe-
griff, Geltungsbereich und Zielbestimmtheit 
ist für ihn ein sog. Handlungsparadigma. 
«Der wissenschaftliche Ort eines solchen 
Verknüpfungsrahmens von Theorien der 
Behinderung wird als Sozialtechnologie be-
zeichnet», führt Bleidick (1999, S. 88) aus.

Kobi bezeichnet seinen heilerziehe-
rischen Handlungsansatz als subjekto-
rientierten und personalstrukturierten. 
Er enthält die «erzieherische und unter-
richtliche Hilfe bei vorliegender Kommu-
nikationserschwerung in wechselnden, 
dynamischen Beziehungsverhältnissen, 
auf der organischen, psychischen, sozialen 
und politischen Ebene». Ziel der praktischen 
Heilerziehung ist die gemeinsame Daseins-
gestaltung von und mit behinderten Men-
schen. Als Handlungskonzepte schlägt er 
die des Umgangs und des Erkundens vor. 
Zu den Methoden des Handlungskonzepts 
Umgang rechnet Kobi die Behandlung (als 
mittelbare, unmittelbare und funktionelle 
Therapie), die sozialen und heilpädagogi-
schen Organisationen, die Methoden der 
Schulung sowie die der Erfahrungsannä-
herung durch Beziehungsaufnahme und 
-gestaltung, der Kommunikation und Inter-
aktion, um zur gemeinsamen Daseinsgestal-
tung zu gelangen (vgl. 1993, S. 341-359). 
Dem Handlungskonzept Erkunden ordnet 
Kobi die wissenschaftlichen Methoden zu, 
z. B. die Phänomenologie, Hermeneutik, De-
duktion, Dialektik und Empirie (vgl. S. 342). 
Beide Handlungskonzepte, Umgang und 
Erkunden einschliesslich ihrer Einzelmetho-
den, hängen für Kobi «explizit miteinander 
zusammen und voneinander ab» (S. 342) 
und müssen in der heilpädagogischen Pra-
xis miteinander verknüpft werden, um ihre 

grösstmögliche Effektivität entfalten zu 
können.

Speck nennt seinen Handlungsansatz 
einen heilpädagogisch-ökologischen, weil 
er den Menschen mit seinen Lern- und 
Lebenshindernissen in seiner Lebenswelt 
in den Mittelpunkt stellt (vgl. 2003, S. 
248). Dieser Handlungsansatz ist gerich-
tet auf die Selbstbestimmung des Men-
schen mit Behinderung. Er ist integrativ 
und lebensweltorientiert angelegt und 
berücksichtigt die ganzheitliche Wechsel-
wirkung der verschiedenen Wirkvariablen 
im Erziehungsprozess (vgl. S. 248). Statt 
der früher üblichen Ausrichtungen auf 
die jeweiligen Einschränkungen durch die 
konkrete Behinderung, stehen in der heil-
pädagogisch-ökologischen Handlungspra-
xis jetzt «komplexe, dynamische, vielfältige 
und zugleich differenzierte Ganzheiten und 
Aufgaben im Sinne von personalen und so-
zialen Bedürfnissen und Erfordernissen in 
einem sich situativ und strukturell ständig 
variierenden Lebensweg, und zwar über die 
ganze Lebensspanne hinweg, von der Früh-
förderung bis zur Altenbildung» (S. 249) im 
Handlungsmittelpunkt. Die Leitaufgaben 
sind die individuelle und differenzierte Er-
ziehung, Therapie und Förderung sowie so-
ziale Eingliederung. Sie werden wirksam in 
den heilpädagogischen Arbeitsfeldern der 
Frühförderung, schulischen und berufl ichen 
Ausbildung und Eingliederung, Familienhil-
fe, Erwachsenenbildung und Geragogik (vgl. 
S. 251ff.).

Bach kennzeichnet seinen Handlungs-
ansatz als sonderpädagogische Förderung,  
d.h. als eine «über das Übliche hinausgehen-
de Förderung, die gekennzeichnet ist durch 
den inhaltlichen Förderbedarf und das of-
fene Angebot der Förderung, das den Men-
schen mit Beeinträchtigungen seine Würde 



30

und Freiheit lässt» (1999, S. 2). Seinem son-
derpädagogischen Handlungskonzept ord-
net er folgende Methoden zu: Substitution 
(als Förderung beeinträchtigter Bereiche 
oder Aktivierung verbliebener Funktions-
reste), Kompensation (als Förderung der 
Funktionsreserven oder als Ausgleich für 
Funktionsausfälle bzw. Mängellagen), Prä-
vention (als Förderung von Lebensbedin-
gungen, die Beeinträchtigungen vermeiden 
können), Korrektion (als Veränderung von 
Auswirkungen der Benachteiligungen), 
Subvention (als Förderung von erleich-
ternden Erziehungsbedingungen oder 
Umgangs- bzw. Beziehungsverhältnissen) 
sowie die Beratung. Sie steht sowohl dem 
Menschen mit Beeinträchtigungen als sei-
ner Familie, seinem Umfeld und seine ihn 
betreuende Einrichtung der Behinderten-
hilfe zur Verfügung (vgl. Bach 1995, S. 29f.; 
1999, S. 93-105).

Zusammenfassend lassen sich die 
heil- und sonderpädagogische Hand-
lungsansätze in den Objekttheorien der 
allgemeinen Heil- und Sonderpädagogik 
mit folgenden Begriffen kennzeichnen:

wertgeleitete Heilerziehung, begründet 
auf der Gleichheit aller Menschen und der 
Nächstenliebe (Haeberlin);

pragmatische Sozialhilfe als Sozialtech-
nologie (Bleidick);

subjektorientierte und personalstruktu-
rierte Heilerziehung zur gemeinsamen Da-
seinsgestaltung (Kobi);

heilpädagogisch-ökologischer Hand-
lungsansatz zur Ermöglichung der Selbst-
bestimmung (Speck);

sonderpädagogische Förderung (Bach).

Die Objekttheorien in der anthroposo-
phischen Heilpädagogik

Die anthroposophische Heilpädagogik 
besitzt ohne Zweifel eine eigene Objekt-
theorie. Sie hat zwar mit allen Pädago-
gikdisziplinen gemeinsam den Menschen 
als ihr Materialobjekt, aber mit speziellen 
Forschungen zum Formalobjekt. Sie be-
stimmt die Behinderung eines Menschen 
als Seelenpfl ege-bedürftigkeit und entwirft 
eine eigene Handlungstheorie zur heilpä-
dagogischen Erziehung, Bildung, Entwick-
lungsförderung und Therapie auf der Basis 
der anthroposophischen Menschenkunde 
nach Rudolf Steiner. Die Seelenpfl ege-be-
dürftigkeit eines Menschen wird unter dem 
Gesichtspunkt der «unvollständigen Ent-
wicklung» (Steiner) erforscht, die sich kurz- 
oder längerfristig als beeinträchtigte und 
erschwerte Personalisation, Sozialisation 
und Enkulturation zeigt (vgl. Buchka 2003b, 
S. 230-233). Diese Gegenstandsbetrachtung 
über den Menschen mit Behinderung, nach 
Rudolf Steiner eine noch «unvollständige 
Entwicklung», ist vordergründig eine dia-
gnostische Perspektive. Durch die Betrach-
tung seiner «Seelenpfl ege-bedürftigkeit» 
erhält sie auch eine (heilpädagogische Pers-
pektive. Dazu nun nähere Ausführungen:

Gegenstandsbestimmung aus diagnos-
tisch-phänomenologischer Sicht 
Aus diagnostischer Sicht besteht der see-
lenpfl egebedürftige Mensch einerseits aus 
einer äusserlichen, organgeschädigten, 
funktionsbehinderten oder entwicklungs-
beeinträchtigten Leiborganisation, die als 
Beeinträchtigung der Sprache, Bewegung, 
Wahrnehmung, Kognition usw. in Erschei-
nung tritt, andererseits aber auch aus einer 
innerlich nicht geschädigten Organisation, 
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«die unsichtbar in ihm [als] sein Seelen-
Geist-Wesen, sein Ich, seine Individualität 
wirkt» (von Arnim 2000, S. 25). Beide Sei-
ten, Leib auf der einen und Seele-Geist auf 
der anderen, wachsen und fügen sich im 
Idealfall während der menschlichen Ent-
wicklung zu einer Ganzheit zusammen. 
Diesen Prozess des Hineinwachsens in das 
geistige Ich-Wesen des Menschen, der sich 
bei jedem Menschen vollzieht, bezeichnet 
Steiner als «Inkarnation». Als «Inkarnations-
störung» (Klimm 1980, S. 11) wird das Er-
gebnis einer «unvollständigen Entwicklung» 
(Steiner) bezeichnet. Bei seelenpfl egebe-
dürftigen Menschen gelingt dieses «stän-
dige Sich-Hineinentwickeln, Sich-Annähern 
des werdenden Leibes an das sich inkarnie-
rende seelisch-geistige Wesen des Men-
schen» (von Arnim 2000, S. 26) durch die 
beeinträchtige Leiborganisation nicht oder 
nur unzulänglich. In diesem Zusammen-
hang ist interessant, dass v davon ausgeht, 
dass trotz geschädigter Leiborganisation, 
«die Geistgestalt bei jedem Menschen als 
eine geisteswissenschaftlich nachweisbare 
Realität voll intakt ist und nur die Leib-
lichkeit von Gebrechen betroffen wird» (zit. 
nach Klimm 1981, S. 19). Diese Sicht nötigt 
Kobi (1988, S. 49) Respekt ab und er stellt 
fest: «Die Anthroposophie ist in unserem 
kulturellen Umfeld vielleicht die einzige 
Weltanschauung, in welcher der geistig be-
hinderte Mensch a priori, aus-sich-selbst-
verständlich und vorbehaltlos als Mensch 
erscheint und nicht als ‹Auch-ein-Mensch›, 
als ‹Trotzdem-ein-Mensch›, als ‹Minusvari-
ante› und was derartiger Einklammerung 
mehr sind». 

Wenn wir in Anlehnung an Grimm (vgl. 
1995, S. 70-81) den anthroposophisch-
heilpädagogischen Behinderungsbegriff 

analysieren, können wir zu folgenden Er-
kenntnissen gelangen:

Der anthroposophische Behinderungsbe-
griff hat einen leiblich-seelischen Aspekt. 

Dieser deutet darauf hin, dass sich Be-
hinderung durch ihre individuelle Ursache 
konstituiert. Eine anthroposophisch-heilpä-
dagogische Diagnostik bleibt aber nicht bei 
der Feststellung und Symptomatisierung 
der Ursache stehen, sondern sucht durch 
die Behinderung hindurch das dahinter 
liegende existentielle Phänomen seiner 
Individualität und ihrer Ausdrucksform zu 
verstehen, indem sie die Frage stellt, wel-
ches Schicksal durch diese Behinderung 
diesem Menschen aufgegeben ist und wie 
«diese Individualität als ganze Persönlich-
keit in Beziehung zu sich selbst und in 
der Begegnung mit anderen Menschen im 
sozialen Leben» steht (Müller-Wiedemann, 
zit. nach Grimm 1995, S. 76).

Der anthroposophische Behinderungsbe-
griff hat einen sozialen Aspekt. 

Die Behinderung des Menschen ruft 
soziale Hilfe hervor, die nicht behinderte 
Mitmenschen zur Solidarität und Nächs-
tenliebe drängt. Da er nicht auf die Begriffe 
Normalität und Anormalität abhebt, kann 
er in sozialer Sicht mitmenschlich und po-
litisch dazu dienen, die Grenzen zwischen 
den Menschen abzubauen. 

Der anthroposophische Behinderungsbe-
griff hat auch einen geistigen Aspekt. 

Der seelenpfl egebedürftige Mensch ist 
nach wie vor ein Mensch, der trotz der leib-
lichen Einschränkung, eine nicht geschä-
digte Geistgestalt in sich trägt, auch wenn 
sie nicht sichtbar ist. Weihs vergleicht die-
sen Zustand mit dem eines Klaviervirtuosen, 
der ein solcher auch bleibt, selbst wenn er 
auf einem ungestimmten und schadhaften 
Klavier spielen muss (zit. nach Grimm 1995, 
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S. 77f.). Durch diese uneingeschränkte 
Geistgestalt begegnen wir dem behinderten 
Menschen auf gleicher Ebene des Geistes 
und der Menschenwürde. 

Wir halten fest: Die objekttheoretische 
Gegenstandsbestimmung der anthroposo-
phischen Heilpädagogik besagt, dass der 
Geistkern jedes Menschen, auch der des 
Menschen mit Seelenpfl ege-bedürftigkeit, 
nicht geschädigt ist, sondern nur durch 
die organ- u./o. funktionsbezogenen Be-
einträchtigungen seiner Leiblichkeit und 
des Seelenlebens, soweit es durch die 
Leiblichkeit bestimmt ist, nicht zur vollen 
Entwicklungsentfaltung kommt. Sie kann 
aber durch seelische Beeinfl ussungen 
mittels Erziehung, Bildung, Förderung und 
Therapie, vor allem durch künstlerische 
Übungen, korrigiert, kompensiert und sub-
stituiert werden.

Handlungsansatz aus heilpädagogisch-
praktischer Sicht
Heilpädagogisch bezieht sich der Begriff 
«seelenpfl egebedürftig» sowohl auf das be-
hinderte Kind als auch auf seine Erzieherin-
nen und Erzieher. Vom heilpädagogischen 
Handlungsaspekt her stellt sich die Frage, 
was es heisst, seelenpfl egebedürftig zu 
sein? Damit ist für Georg von Arnim der Hil-
feimpuls angesprochen, der danach sucht, 
was «der sich inkarnierenden seelisch-geis-
tigen Individualität gegeben werden (muss), 
um sich den Leib besser zu eigen zu ma-
chen, ihn so zu bilden, dass er in Bewegung, 
Sprache, Sinnesvorgänge und Denkvollzüge 
das Ich-Wesen im Kind sich zur Erscheinung 
bringen kann» (2000, S. 27). Durch heilpäd-
agogische Hilfen und Massnahmen werden 
die seelisch-geistigen Kräfte (Ressourcen) 
des behinderten Kindes geweckt und zu 
Kompetenzen entwickelt, damit ein har-

monisches Ineinanderwirken von Seele und 
Leib ermöglicht wird. Bedeutsam für die 
heilpädagogische Seelenpfl ege sind dabei 
die Seelentätigkeiten des Wollens, Fühlens 
und Denkens (Buchka 1992) in den drei För-
derbereichen:

Förderung der Leiborganisation durch 
Bewegung, Wahrnehmung und heilpäd-
agogische Diätetik (Buchka 1999a) dient 
therapeutisch dazu, den Leib zu einem 
etwas besseren Instrument der Seele-
Geist-Organisation werden zu lassen. 
Förderschwerpunkte sind Pragmatik und 
Willenstätigkeit;

Förderung des Fühlens durch künstleri-
sche Anregungen wirkt therapeutisch auf 
die seelische Organisation. Förderschwer-
punkte sind Emotionalität und Kreativität; 

Förderung des Denkens und der Ver-
standestätigkeit durch eine entwicklungs-
orientierte Didaktik im Vorschul- und 
Schulbereich, auf der Basis des Waldorf-
Lehrplans für die Lern- und Bildungsbe-
dürfnisse des seelenpfl egebedürftigen 
Kindes und Jugendlichen. Förderschwer-
punkte sind Vorstellungsfähigkeit und Er-
kenntnis der Seinsstruktur.

Zusammenfassend können die Hand-
lungsmethoden anthroposophisch-
heilpädagogischer Praxis gegliedert 
werden in solche der medizinisch-psy-
chologischen Art (als Diagnose), der ent-
wicklungspädagogischen Art (als Lernen 
und Förderung), der unterrichtlichen Art 
(als Bildung) und der sozialtherapeuti-
schen Art (als Gestaltung der sozialen 
und ökologischen Organismen) Der heil-
pädagogische Praxisalltag basiert dabei 
auf drei didaktisch-methodische Ges-
ten oder Grundqualifi kationen, die nach 
Grimm (1991; S. 1995) wie folgt skizziert 
werden können:
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Die Geste der heilpädagogischen Hüllen-
bildung ist ein Vorgang, «welcher aufgrund 
einer kontinuierlichen Willensbasis des Er-
ziehenden» eine Auswirkung auf die kogni-
tive Ordnung der Welterfahrung des Kindes 
hat.

Die Geste der heilpädagogischen Hal-
tung beruht auf dem ausgleichenden 
Einfühlen des Erziehers in den kindlichen 
Seelenzustand beruht, kann im Kind zu ba-
salen Erfahrungen des Verstandeswerdens 
führen, welche die Voraussetzung für seine 
Entwicklung bilden. [...]

Die Geste der heilpädagogisch inten-
dierten Handlungen sind darauf angelegt, 
die Willenserfahrung des Kindes zu schulen 
und damit den Prozess der Welterfahrung 
als Tätigkeit zu erschliessen (vgl. Grimm 
1995, S. 105).

Die anthroposophisch-heilpädagogische 
Handlungstheorie ist keine «Sozialtechno-
logie» (Bleidick 1999), weil ihre Grundlage 
nur zu einem geringen Teil auf der sozial-
rechtlichen Gesetzgebung basiert, sondern 
sie sich vielmehr vom dargelegten anthro-
posophischen Menschenbild her konstitu-
iert. Sie ist, im Sinne von Haeberlin (1985), 
eine wertgeleitete Handlungstheorie, weil 
sie sich an humanen, kulturellen und per-
sonalen Werten des Menschen bzw. des 
Menschengeschlechts ausrichtet, dabei sind 
Gleichheit, Brüderlichkeit und Freiheit ihre 
soziale Hilfeimpulse. Ihrer Handlungstheo-
rie liegt, in Anlehnung an Kobi (1993), ein 
subjekt- und individualorientierter sowie 
personal-strukturierter Handlungsansatz zu 
Grunde, weil ihre meta-theoretische Basis 
der Personalismus der normativen Wissen-
schaftstheorie ist, auf die ich noch eingehen 
werde. Die gemeinsame Daseinsgestaltung 
ist auch ihr leitendes Handlungsmotiv, 
das z.B. die anthroposophisch-heilpäda-

gogischen bzw. anthroposophisch–sozial-
therapeutischen Lebensgemeinschaften 
von behinderten und nichtbehinderten 
Menschen trägt. Auch die heilpädagogisch-
ökologische Handlungstheorie von Speck 
(2003) wird durch die anthroposophische 
Heilpädagogik weitergeführt, weil sie auf 
einen gelingenden Alltag in den jeweiligen 
Lebenswelten der Menschen mit Behin-
derungen (Seelenpfl ege-bedürftigkeit) 
angelegt ist und sie nicht nur individuale, 
sondern auch sozial-ökologische Wirkva-
riablen mit aufgenommen hat. Wie Speck 
sieht auch die anthroposophische Heilpä-
dagogik ihre Leitaufgabe in der Erziehung 
und Bildung, Förderung und Therapie. Mit 
ihrem Handlungskonzept einer anthropo-
sophischen Entwicklungsförderung steht 
sie auch der Handlungstheorie von Bach 
(1995; 1999) sehr nahe. Die Methoden der 
Substitution, Kompensation, Prävention, 
Korrektion, Subvention und Beratung sind 
für sie selbstverständlich. Dazu kommt 
noch die Rhythmisierung als durchgängiges 
Handlungsprinzip in allen vorgenannten 
Methoden bei Menschen mit Seelenpfl ege-
bedürftigkeit (vgl. Buchka 1999b)

So betrachtet hält die anthroposophisch-
heilpädagogische Handlungstheorie vollen 
Anschluss an die aktuellen Handlungstheo-
rien der allgemeinen Heil- und Sonderpäd-
agogik. Sie bringt durch die besondere Form 
der heilpädagogisch-sozialtherapeutischen 
Daseinsgestaltung in ihren Lebensgemein-
schaften, der rhythmischen Gestaltung 
der Lernangebote, der spezifi schen Aus-
richtung ihres Bildungscurriculums auf 
eine entwicklungslogische Didaktik und 
Methodik sowie durch ihr menschenkund-
liche Überzeugung, dass der Menschen mit 
Seelenpfl ege-bedürftigkeit zwar in seinen 
Leibfunktionen eingeschränkt, aber in 
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seinem Personkern bzw. in seinem Geist-
Ich nicht geschädigt ist, eine besondere 
Perspektive in die allgemeinen heil- und 
sonderpädagogischen Objekttheorien ein. 
Ihre besondere Botschaft ist die, dass die 
Seelenpfl ege-bedürftigkeit eines behinder-
ten Menschen den nicht betroffenen Men-
schen daran erinnert, dass Seelenpfl ege für 
ihn eine «individuelle Aufgabe und Verant-
wortung für die eigene Existenz darstellt. 
Damit kann der Mensch ohne Behinderung 
den anderen mit Behinderung brüderlich 
oder schwesterlich als seinen Nächsten an-
nehmen» (vgl. Müller-Wiedemann, zit. nach 
Kaschubowski 1998, S. 151). Halten wir also 
fest, die anthroposophische Heilpädagogik 
hat es im Rahmen ihrer wissenschaftlichen 
Objekttheorien 

sowohl mit dem Menschen selbst zu tun 
und erforscht deshalb die innere und äus-
sere Seite seines Seins erforscht unter den 
Gegebenheiten seiner Inkarnationsstörung 
bzw. sozialen Stigmatisierung, 

als auch mit heilpädagogischen Pro-
grammen, deren positive Wirksamkeit 
untersucht wird, sowohl auf den seelen-
pfl egebedürftigen Menschen selbst, auf 
sein soziales Umfeld, die mit ihm profes-
sionell arbeitenden Dienstleistenden, die 
beteiligten sozial-ökologischen Netzwerke 
und Institutionen der Behindertenhilfe.

Die heilpädagogischen 
Metatheorien 

Die Metatheorien in der allgemeinen Heil- 
und Sonderpädagogik

In den Metatheorien der allgemeinen 
Heil- und Sonderpädagogik gibt es zwei 
methodologische Vorgehensweisen. Zum 

einen geht man von einem Paradigma aus. 
Dieses stellt nach Müller (vgl. 1991, S. 16) 
die Position der jeweiligen Forschergruppe 
dar hinsichtlich ihrer Fragestellungen, For-
schungsmethoden und Problemlösungs-
strategien. Die andere Vorgehensweise ist 
die der Theoriekonstruktion, die von der 
jeweiligen Forschergruppe entwickelt wird 
und einem wissenschaftlich anerkannten 
Konstitutionsmodellen von Erziehungsthe-
orien zugeordnet wird. Diese erziehungs-
wissenschaftliche Konstitutionsmodelle 
oder Theorie-Interpretationsmuster dienen 
Blankertz (1984, S. 631) als Ordnungskri-
terium für die «Frage nach dem leitenden 
Forschungsinteresse, nach dem Theorie-
Praxis-Verhältnis, den methodologischen 
Festlegungen und den Sachstrukturen, in 
denen Erziehungswissenschaft (bzw. Heil- 
und Sonderpädagogik: M.B.) ihre Ergebnisse 
vorträgt».

Metatheoretische Paradigmendiskussion
Insbesondere in der gegenwärtigen allge-
meinen Heil- und Sonderpädagogik wird 
von Bleidick (1999), Müller (1991), Kobi 
(1993) u.a. eine Paradigmendiskussion ge-
führt. Durch die Paradigmendiskussion wird 
der meta-theoretische Gegenstand und die 
Methode seiner Erforschung festgelegt, 
im Hinblick auf die dem Paradigma nach-
folgende Theorie (vgl. Müller 1991, S. 16). 
Jedes Paradigma ist für Müller darüber hi-
naus «ideologisch gefärbt», das tritt seiner 
Meinung nach in besonderem Masse für 
die heil- und sonderpädagogischen Para-
digmen zu, weil diese mehr oder minder 
ausgeprägte «anthropologische, metaphy-
sische und normative Vorgaben (enthalten: 
M.B.), mit deren Hilfe Probleme erkannt und 
aufgegriffen, Zielperspektiven vorgegeben, 
Lösungswege aufgezeigt und Interpretati-
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onshorizonte vorgezeichnet werden» (S. 25). 
Eine weitere Besonderheit der heilpädago-
gischen Paradigmen liegt für Müller darin, 
dass sie nicht nur auf die praxisferne meta-
theoretische Ebene gerichtet sind, sondern 
diese mit der praktischen Handlungsebene 
verbinden wollen, d.h. sie dienen sowohl 
der Konstruktion von Theorien, als auch zur 
Lösung von Praxisproblemen der Heilpäda-
gogik (vgl. S. 27). Deshalb ist es verständ-
lich, dass gerade die Paradigmendiskussion 
in der Theorie und Praxis der Heilpädagogik 
eine bedeutende Stellung einnimmt (Blei-
dick 1999, S. 25-66; Müller 1991). So ordnet 
Bleidick verschiedenen Paradigmen die je-
weiligen Theoriemodelle zu, z. B.: «Heilpäda-
gogik als medizinisches Modell (Paradigma) 
mit einem weitgehend personorientierten 
Begriff von Behinderung; Sonderpädago-
gik als systemsoziologisch fassbares Modell 
(Paradigma) von Institutionendifferenzie-
rung; Behindertenpädagogik als interakti-
ons- und gesellschaftstheoretisches Modell 
(Paradigma)» (Bleidick 1992, S. 76). In sei-
ner neuesten Publikation erweitert er diese 
Paradigmenkonstruktion noch um das sys-
temtheoretische Modell (Paradigma), das er 
der Sonderpädagogik zuweist, die u.a. das 
Thema der Komplexitätsreduktion der dif-
ferenzierten Sozial- und Bildungsangebote 
für Menschen mit Behinderungen erforscht 
und bearbeitet (vgl. 1999, S. 52-66). 

Metatheoretische Konstitutionsmodelle
Ausgehend von der meta-theoretischen 
Diskussion zu den Konstitutionsmodellen in 
der Erziehungswissenschaft werden auch in 
der allgemeinen Heil- und Sonderpädago-
gik solche Theorie-Interpretationsmodelle 
verwendet. Die klassischen Konstitutions-
modelle können mit Blankertz (1984, S. 
631ff.) wie folgt skizziert werden:

1. Prinzipienwissenschaft
In diesem Theoriemodell geht man von 
vorgegebenen Normen und Werte aus 
und formuliert sie in Erziehungsziele und 
Handlungsanweisungen um. Am Ende der 
Deduktionskette stehen präskriptive Sätze 
wie: «So soll es sein, so muss gehandelt 
werden» (Blankertz 1984, S. 631). 

2. Erfahrungswissenschaft
Sie nimmt, im Gegensatz zur Prinzipienwis-
senschaft, Normen und Ziele der Erziehung 
nicht in ihr Theoriemodell auf, sondern ord-
net sie dem ausserempirischen Bereich zu, 
z.B. der Erziehungsphilosophie. Das zen-
trale Gegenstandsfeld der Erfahrungswis-
senschaft ist «der Bereich der empirischen 
Bedingungen von Verhaltenssteuerung, 
Lernen, Informationsübertragung und deren 
Gesetzmässigkeiten. Da die empirische Ana-
lyse allein zur Handlungsanweisung nicht 
reicht, wird von der Erfahrungswissenschaft 
auch eine Technologie der Erziehung ent-
wickelt, die Ziel-Sollensstrukturen enthal-
ten, wenn auch ohne Verbindlichkeit und 
ausserhalb jeder Effi zienzüberprüfung» (vgl. 
Blankertz 1984, S. 632).

3. Geisteswissenschaft
Die hermeneutisch-pragmatische Theo-
rie ist an der Erziehungswirklichkeit selbst 
interessiert, und nicht an der Frage des 
Spannungsverhältnisses zwischen Sein 
und Sollen, wie es bei der Prinzipienwis-
senschaft der Fall ist. «Ihr Interesse gilt 
dem lebenspraktischen Zusammenhang 
des erzieherischen Vollzugs. Das Theorie-
verständnis verzichtet demnach auf eine 
Normierung des Handelns und verfährt 
nicht empirisch-analytisch, sondern ge-
schichtlich-kulturell. Der hermeneutisch-
pragmatische Ansatz ist immer auf die 
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ganze Komplexität des Lebens ausgerichtet, 
in das Erziehung und Bildung biographisch 
eingebettet ist und nicht nur auf einen 
Ausschnitt dieser Wirklichkeit, wie er in der 
Erfahrungswissenschaft an zentraler Stelle 
steht und dort mit empirisch-analytischen 
Forschungsmethoden untersucht wird» (vgl. 
Blankertz 1984, S. 632).

4. Kritische Theorie 
Sie ist aus den wissenschaftstheoretisch 
geführten Auseinandersetzung mit geis-
tes- und erfahrungswissenschaftlichen 
sowie der ideologiekritisch-marxistischen 
Theorien entstanden. Das komplexe Pra-
xiserlebnis der Erziehungswirklichkeit als 
eine erziehungswissenschaftlich naive Ver-
mittlungsinstanz der Geisteswissenschaft 
wird ebenso abgelehnt, wie das scheinbar 
wertfreie und voraussetzungslose durch-
geführte empirisch-analytische Verfahren, 
das als ein Selbstmissverständnis der Er-
fahrungswissenschaft angesehen wird. Das 
Erziehungsinteresse wird eher aus einem 
politisch-gesellschaftlichen Kontext heraus 
bestimmt. Dabei werden die materiellen 
Rahmenbedingungen des Erziehungsfeldes 
als konstitutive Komponenten erkannt, und 
auf Ursachen zurückgeführt die schichtbe-
dingt, volkswirtschaftlich, rollenspezifi sch 
u.a.m. sein können. Die Verbindung zwi-
schen politischem Handeln, Ökonomie und 
Erziehung wird neu bestimmt. 

In der allgemeinen Heil- und Sonderpä-
dagogik nehmen Bleidick und Haeberlin bei 
der Einordnung ihrer meta-theoretischen 
Konstitutionsmodelle ausdrücklich Bezug 
auf die in der Erziehungswissenschaft 
üblichen Theorie-Interpretationsmuster. 
Dabei analysiert Bleidick die derzeitigen 
heilpädagogischen Theorieansätze und 
bezeichnet sie als normative Heilpädagogik, 

dazu gehört für ihn auch der Theorieansatz 
der anthroposophischen Heilpädagogik. 
Die Sonderpädagogik bezeichnet er als 
empirische, die Behindertenpädagogik als 
rationalistische Theorie. Der letztgenannten 
Theorie ordnet er auch seine Pädagogik der 
Behinderten zu (vgl. Bleidick 1985, 69-74). 
Auch Haeberlin (vgl. 1985, S. 42ff.; 1996, S. 
176-212) referiert zuerst die einschlägigen 
erziehungswissenschaftlichen Konstituti-
onsmodelle und ordnet dann sein eigenes 
meta-theoretisches Konstitutionsmodell 
diesen zu, dass er als «wertgeleitete Heil-
pädagogik» bezeichnet. «Wertgeleitete 
Heilpädagogik als Wissenschaft soll darauf 
abzielen, Forschungsprojekte in unter-
schiedlichen Zonen des Kontinuums zwi-
schen verallgemeinerbarer Erkenntnis und 
einzelfallbezogenem Handeln durchzufüh-
ren. Je nach Lage zwischen den Extrem-
polen handelt es sich um unterschiedliche 
Typen der Forschung. Die Berücksichtigung 
von mehreren Forschungstypen [...] ist ein 
wichtiges methodologisches Prinzip für die 
wertgeleitete, methodenpluralistische heil-
pädagogische Erforschung des Problembe-
reichs» (S. 219f.). 

Die Metatheorien in der anthroposo-
phischen Heilpädagogik

Auch die Metatheorie der anthroposophi-
schen Heilpädagogik differenziert nach 
dem paradigmatischen Theorieansatz und 
den erziehungswissenschaftlichen Konsti-
tutionsmodelle, die im Folgenden darge-
stellt werden.

Das Paradigma der Seelenfl ege-bedürf-
tigkeit
Das meta-theoretische Paradigma der an-
throposophischen Heilpädagogik ist das 
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der Seelenpfl ege-bedürftigkeit, das aus 
der Erkenntnistheorie und der anthropo-
sophischen Menschenkunde von Rudolf 
Steiner (vgl. Kaschubowski 1998) abgeleitet 
wird. Die Forschungsmethoden dazu sind 
das «hermeneutische Verstehen» (Buchka 
2000) und das «phänomenologische Wahr-
nehmen» (Müller-Wiedemann 1992; 1998). 
Die Interpretation der Theorieanzeige ist 
personenorientiert (individualitätsbezo-
gen), mit einer Kontextangabe zum sozi-
alen Organismus, zu dem der Mensch mit 
Seelenpfl ege-bedürftigkeit gehört. Das 
anthroposophisch-heilpädagogische Pa-
radigma enthält die Grundannahme, dass 
der Geistkern des seelenpfl egebedürftigen 
Menschen nicht geschädigt ist, sondern 
nur durch eine organ- u./o. funktionsbe-
zogene Beeinträchtigung seiner Leiblichkeit 
nicht zur Entfaltung kommt, die aber durch 
seelische Beeinfl ussung mittels Erziehung, 
Bildung, Förderung und Therapie, vor allem 
durch künstlerische Übungen, korrigiert, 
kompensiert und substituiert werden kann. 
Mit diesem Paradigma der anthroposophi-
schen Heilpädagogik werden für Müller 
(vgl. 1991, S. 114) schlaglichtartig folgende 
Theorieansätze angezeigt, die sich aus dem 
Paradigma interpretieren lassen, nämlich im 
Hinblick auf

ihre Erkenntnistheorie, die Steiner aus 
der Goetheschen Weltanschauung abgelei-
tet hat;

das zugrunde liegenden Menschenbild, 
dass bestimmt wird durch leibliche, seeli-
sche und geistige Wesensglieder des Men-
schen, seine Einbindung in zwei (sinnliche 
und übersinnliche) Welten und durch sein 
Schicksal (Karma) und Wiedergeburt (Rein-
karnation);

ihre spezielle Entwicklungslehre, die 
gekennzeichnet ist durch einen 7-Jahres-

Rhythmus, in dem sich die Entwicklung und 
Ausgestaltung der individuellen physischen, 
seelischen und geistigen Kräfte vollzieht;

ihre Ethik, die als «ethischer Individualis-
mus» verstanden wird, worin die Selbstver-
wirklichung ihren vollen Platz hat, d.h. die 
Normen seines Handelns muss der einzelne 
Mensch für sich selbst entwickeln, sie wer-
den ihm nicht vorgegeben; 

ihre geforderte Gesellschaftsordnung, die 
Steiner in der «Dreigliedrigkeit des sozialen 
Organismus» gefasst hat, mit den sozialen 
Prinzipien der Brüderlichkeit, Gleichheit 
und Freiheit, die Geltung haben im Wirt-
schafts-, Rechts- und Geistesleben.

Das prinzipienwissenschaftliche (normati-
ve) Konstitutionsmodell
Konstitutionsmodell der anthroposo-
phischen Heilpädagogik hat eine sehr 
starke individualitäts- bzw. personenbe-
zogene Ausrichtung. Damit ist es eindeu-
tig ein prinzipienwissenschaftliches bzw. 
normatives, auch personenorientiert ge-
nanntes, Konstitutionsmodell der Heil- und 
Sonderpädagogik. Das sehen Kobi und Blei-
dick in ähnlicher Weise. Nach Einschätzung 
von Kobi enthält die anthroposophische 
Heilpädagogik einzig in der säkularen Phi-
losophie und Anthropologie «eine nicht nur 
abgeleitet-komplementäre, sozialmorali-
sche, sondern existentielle, prinzipielle und 
integrale pädagogische Thematisierung und 
Sinnperspektive des behinderten (‹seelen-
pfl egebedürftigen›) Kindes, die konsequent 
auch in die Tat und nicht nur in Phraseo-
logie umgesetzt wurde. [...] Die anthropo-
sophische Heilpädagogik belegt, was eine 
seinsbejahende Weltanschauung und Ge-
wissheit im wörtlichen Sinne zu be-‹wir-
ken› vermögen: Über sie wird in der Tat erst 
jene Wirklichkeit als Da-Sein konstituiert, 



38

welche der naive Realpolitiker für seine 
Vor-Haben glaubt allein beanspruchen 
zu können» (1993, S. 264). Auch Bleidick 
(vgl. 1984, S. 437) hebt den besonderen 
anthropologischen Beitrag der anthropo-
sophischen Heilpädagogik hervor. Ihre an-
thropologische Botschaft für die sonstigen 
heilpädagogischen Theorieansätze liegt für 
ihn darin, dass von dieser Heilpädagogik der 
«heilpädagogische Impuls (ausgeht: M.B.), 
den Willen zur Rettung des ewigen Men-
schenbildes in die sozialen Forderungen der 
Zeit hineinzutragen» (König, zit. n. Bleidick 
1984, 437). Da Bleidick diese anthropolo-
gische Position im Rahmen normativer Be-
gründungen thematisiert, kann man davon 
ausgehen, auch wenn er es nicht ausdrück-
lich sagt, dass er die anthroposophische 
Heilpädagogik der prinzipienwissenschaft-
lichen (normativen) Richtung der Heil- und 
Sonderpädagogik zuordnet.

Das normative Konstitutionsmodell der 
Erziehung geht auf den Neukantenismus 
zurück, der Anfang des letzten Jahrhun-
derts in Deutschland das Geistesleben sehr 
geprägt hat (Natorp, Hönigswald, Cohn) 
und heute durch Fischer, Ritzel, Petzelt 
in der Pädagogik und durch Heitger und 
Löwisch in der Heilpädagogik vertreten 
wird. Die philosophische Grundlegung der 
normativen Pädagogik begründet Kant 
mit seinen drei Fragen: (1.) Was kann ich 
wissen? (2.) Was soll ich tun? (3.) Was darf 
ich hoffen? (zit. nach Lassahn 1995, S. 99). 
Damit fragte Kant nach den Voraussetzun-
gen und Möglichkeiten sicherer Erfahrung 
und Erkenntnis und nach der Ermöglichung 
eines sittlich-moralischen Charakters sowie 
«nach der Zukunft, die sich ergibt, wenn 
man Wissen hat (theoretisches Interesse) 
und danach handelt (praktisches Interesse). 
Dann fragt die Vernunft, was zu erwarten 

sei» (Lassahn 1995, 99). Damit ist die per-
sonenorientierte Perspektive angedeutet, 
d.h., «was man allgemein als richtig erkannt 
hat, muss der Einzelne jetzt auch subjektiv 
so annehmen und sich dazu bekennen, dass 
er danach handelt» (S. 99). Dieses vermag 
der Mensch letztlich durch seinen Willen, 
der ihn im Handeln an praktische Prinzipien 
bindet, die er sich durch seine eigene Ver-
nunft selbst vorgeschrieben hat. Normative 
Pädagogik heisst, den Heranwachsenden 
zu befähigen, dass er «lernt, mit Vernunft 
Stellung zu nehmen, Gründe anzugeben für 
sein Handeln, sich selbst zu binden an die 
Vernunft und Urteilskraft» (S. 108). Die Auf-
gaben einer solchen Pädagogik sind deshalb 
durch Unterricht in das Erkennen (Wissen) 
einzuführen und durch Erziehung zur 
Moralität (Haltung) zu befähigenden. Der 
Bildungsprozess des Menschen hat deshalb 
jeweils eine sachliche Seite (Wissen) und 
eine sittliche Seite (Haltung). Beide Seiten 
«Wissen und Haltung» (Petzelt) sind nicht 
zu vermitteln, sondern nur vom dem sich 
bildenden Menschen durch eigene Aktivität 
und freiwillige Bindung an selbstgesetzte 
Prinzipien zu aktualisieren. «Dadurch läuft 
im Grunde alles auf eine Theorie des Ich 
hinaus. Sind Erziehung und Unterricht nur 
in den aktiven Akten des Ich vollziehbar, 
liegt hier, in einer Theorie der Person, der 
eigentliche Ausgangspunkt für Theorie-
bildung. Man hat deshalb diese Richtung 
gelegentlich auch mit ‹personalistischer 
Pädagogik› umschrieben» (S. 109). Trotz die-
ser primären personalistischen Ausrichtung 
darf nicht übersehen worden, dass schon in 
ihren Anfängen die normative Pädagogik 
Verbindung mit dem Sozialen und den sozi-
alen Prozessen aufgenommen hat. So legte 
schon um die letzte Jahrhundertwende Na-
torp (1974) die erste geschlossene Darstel-
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lung über «Sozialpädagogik» vor, mit dem 
Untertitel «Theorie der Willenserziehung 
auf der Grundlage der Gemeinschaft». 

Das prinzipienwissenschaftliche oder 
normative Konstitutionsmodell der an-
throposophischen Heilpädagogik wird von 
seiner personenorientierten Seite sehr 
stark von Karl König beeinfl usst. Für König 
hat die Heilpädagogik «ihren Ursprungsort 
in der unmittelbaren personalen Begeg-
nung von Mensch zu Mensch und nicht in 
einer bestimmten Theorie, Ideologie oder 
irgend einer Institution. Im Anfang steht 
‹ein Entschluss zu helfen, und zwar: durch 
die unmittelbare Tat zu helfen. Das heisst 
nicht nur zu studieren und zu registrieren, 
nicht nur zu untersuchen und zu erken-
nen, sondern das Gute zu wollen›» (zit. n. 
Kobi, 1985, 287). Und an anderer Stelle 
sagt König: «Heilpädagogik heisst: einen 
Menschen würdigen, ihm zu seiner Würde 
zu verhelfen. Heilpädagogik ging und geht 
andererseits dort immer wieder zugrunde, 
wo sie nicht mehr in personaler Unmittel-
barkeit gründet und hieraus lebt und wirkt, 
weil sie der Freiheit und Unmittelbarkeit 
beraubt wird» (zit. n. Kobi 1985, 288): Nach 
König ist aus personenorientierter Sicht 
eine Maxime der anthroposophischen Heil-
pädagogik – im Sinne einer Ebenbildlichkeit 
Gottes – «in jedem Menschen die Fähigkeit 
des Gehens, Sprechens und Denkens, denn 
diese drei sind der Ausdruck wahren Men-
schentums, durch Führung und Schulung 
zum Durchbruch zu bringen» (zit. n. Kobi 
1985, S. 288). Von der philosophisch-orien-
tierten Seite her gibt es für das normative 
Konstitutionsmodell der anthroposophi-
schen Heilpädagogik eine direkte Nähe zur 
Erkenntnistheorie und der «Philosophie der 
Freiheit» von Steiner (1977). Dieses Ver-
hältnis hat Kaschubowski (1998) in seiner 

Dissertation näher analysiert und Querver-
bindungen zwischen der Philosophie von 
Steiner und der Heilpädagogik aufgezeigt. 
Bezogen auf die Menschen mit Seelen-
pfl ege-bedürftigkeit kann allerdings die 
Annahme von Kant problematisch werden, 
dass in jedem Educandus das Vermögen zu 
einer kritischen Urteilskraft angelegt ist. 
Heitger drückt es so aus: «Ohne diese Vo-
raussetzung kann weder unterrichtet noch 
erzogen werden» (zit. nach Lassahn 1995, S. 
113). Mit diesem Vorbehalt der normativen 
Pädagogik gegenüber Menschen mit Behin-
derungen bzw. Seelenpfl ege-bedürftigkeit 
hat sich der Prinzipienwissenschaftler Lö-
wisch (1969) auseinandergesetzt. Er geht 
davon aus, dass jeder Mensch Geistigkeit 
besitzt, die sich im Denken, Wollen und im 
verantwortlichen Handeln ausdrückt. Erzie-
hung ist für ihn das Freisetzen von Aktivität 
(Geistigkeit) als zunehmende Bewusstma-
chung der Geistigkeit. «Sinn der pädagogi-
schen Führung ist es also, Hilfestellung zu 
geben, um die Aktivität der Zöglinge frei-
zusetzen und sie im Verein mit den Heran-
wachsenden aufzuklären» (S. 137). Für die 
Heilpädagogik als Teildisziplin der Pädago-
gik gelten gleiche Voraussetzungen. Für sie 
gilt jedoch, dass sie immer eingreifen muss, 
wenn «die Depersonalisation des Menschen 
droht oder schon eingetreten ist» (S. 147). 
Trotz dieser Gefahr der Depersonalisati-
on gilt der Grundsatz: Jeder Mensch mit 
Seelenpfl ege-bedürftigkeit zeigt «Aktivität 
und ist damit prinzipiell erziehungs- und 
erziehungsbedürftig» (S. 155), auch wenn 
der Vollzug seiner Aktivität beschränkt, be-
hindert, eingeschränkt oder fehlgeleitet ist. 
Als Fernziel gilt der gültige und vollwertige 
Vollzug der Aktivität, das Nahziel ist «die 
Befähigung des Behinderten zum höchst-
möglichen Vollzug der ihm grundsätzlich 
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eigenen Aktivität» (S. 187). Damit kann 
die praktische Aufgabe der Heilerziehung 
bestimmt werden: Es ist das «pädagogi-
sche Heilen von Formen der Störung des 
Aktivitätsvollzugs und seine Beförderung 
bis hin zu einer individuellen Höchstgrenze 
durch Fürsorge und Rehabilitation (= heil-
pädagogische Förderung)» (188). Mit dieser 
Argumentationskette hat Löwisch das von 
Heitger vorgebrachte Erziehungsbedenken 
bei vorliegender eingeschränkter Aktivität 
ausgeräumt. 

Diese prinzipienwissenschaftliche Posi-
tion gilt auch für die anthroposophische 
Heilpädagogik. Nach ihrem meta-theore-
tischen Paradigma der Seelenpfl ege-be-
dürftigkeit geht sie davon aus, dass der 
geistige Kern des behinderten Menschen 
nicht beeinträchtigt ist. Damit werden 
seelenpfl egebedürftige Kinder und Jugend-
liche nicht von der Erziehung und Bildung 
ausgeschlossen, im Gegenteil, sie können 
über Nahziele zum Fernziel, dem Vollzug 
der Geistigkeit, begleitet werden, das an 
ihren Beeinträchtigungen zu relativieren 
ist. Mit ihrem menschenkundlichen und 
erziehungsphilosophischen Ansatz zählt 
die anthroposophische Heilpädagogik 
zur normativen Heilpädagogik, ihre For-
schungsmethoden sind jedoch geisteswis-
senschaftlicher Art. So werden sowohl die 
hermeneutische Analyse und das daraus 
erwachsende Sinnverstehen (Buchka 
2003) als auch die phänomenologische Be-
schreibung und die aus ihr sich ergebende 
Sinnerklärung (Müller-Wiedemann 1992; 
1998) eingesetzt Die anthroposophische 
Heilpädagogik ist damit letztlich, meta-the-
oretisch betrachtet, eine normativ-geistes-
wissenschaftliche Mischtheorie. Sie hat als 
solche einen anerkannten Positionsplatz im 

Kontext anderer Theorieentwürfe der Heil- 
und Sonderpädagogik. 

Zusammenfassung und Ausblick

Wenn wir abschliessend unsere Literatura-
nalyse zur Theoriebildung in der anthropo-
sophischen Heilpädagogik zusammenfassen, 
so können wir vor dem Hintergrund aktuel-
ler Theoriemodelle der Heil- und Sonderpä-
dagogik festhalten:

Die Theorie der anthroposophischen 
Heilpädagogik hat ihren anerkannten Platz 
auf der ersten und zweiten Theorieebene als 
einschlägige heilpädagogische Praxislehre 
gefunden mit beachtenswerten Arbeiten 
zur dritten Theorieebene; 

sie hat im Rahmen ihrer Objektthe-
orien mit ihren Forschungen zu den 
Formalobjekten «Der Mensch mit Seelen-
pfl ege-bedürftigkeit (Behinderung)» sowie 
zur «heilpädagogischen Handlungstheorie 
zur Erziehung, Bildung, Förderung und The-
rapie von Menschen mit Seelenpfl ege-be-
dürftigkeit (Behinderungen) zunehmend in 
der wissenschaftlichen Literatur Beachtung 
gefunden» (vgl. Haeberlin 1996, S. 130; 
Speck 2003, S. 334);

sie hat durch ihre meta-theoretischen 
Komponenten, dem anthropologischen 
Paradigma der «Seelenpfl ege-bedürftig-
keit» (Müller 1991) und dem normativen 
(personenorientiertes bzw. prinzipienwis-
senschaftliches) Theoriemodell (Kobi 1985; 
Bleidick 1984) in Verbindung mit ihren 
geisteswissenschaftlichen Forschungsme-
thoden der Hermeneutik und Phänome-
nologie ihren wissenschaftlichen Standort 
gefunden.

Mit diesen Bezügen zu den wissen-
schaftlichen Theorieebenen, Objekt- und 
Metatheorien ist die anthroposophische 
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Heilpädagogik als eigenes Paradigma ein 
gleichwertiger Gesprächspartner im Kon-
text der allgemeinen Heil- und Sonderpä-
dagogik geworden. 

Maximilian Buchka
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